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Nr. 29, August/août 1991

SCHWEIZERISCHEELLE REVUE MU SIKZEITSCHRIFTICALE SUISSE

1 S s o
Gehobenes und Ungehobenes des Schweizer Komponisten

Gustav Weber - Dossier 769033: Bundesfeierliche
Marginalien zum 100. Geburtstag von Hermann Scherchen
- Orientierungsversuche im Tonraum nach der Erfahrung
mit Atonalität - Premier bilan de la Fête des quatre
cultures - John Cage: Vom Anarchisten zum Guru

p/wü/3 Aktennotiz VEFft lirtüLSCHno Tri _Betr^^rea^M.lmeister Dr. H^Mann^Mherchen.

Auftrage dew^Rpi"S^Raidesrat von S^^Çi^^ege
ich heute Morgen Herrn Generaldirektor Muri auf Grund der
gestrigen Unterredung zwischen Herrn Bundesrat von Steiger
und Herrn Direktor Glogg den Bericht der Eidg. Fremdenpolizei
an Herrn Dr. Düby vom 18.7.44, sowie den Bericht der Bundespolizei

gleichen Datums zur vertraulichen Kenntnisnahme vor.
Ich erkläre Herrn Generaldirektor Muri, dass seitens des
Departements im gegenwärtigen Zeitpunkt keine schriftliche
Erklärung über Dr. Scherchen, die gegebenenfalls an die Presse
weitergeleitet würde, abgegeben werden könne. Zur Zeit lie-ge
allerdings, wie sich aus den beiden Berichten ergebe, gegenüber

Dr. Scherchen nichts vor. Es sei jedoch ungewiss, ob
sich eventuell irgendwelche Belastungen gegen Dr. Scherchen
aus dem gegenwärtigen, militärgerichtlichen Untersuchungsverfahren

im Falle Bado ergeben könnten.
Herr Generaldirektor Muri ist sehr befriedigt,

dass wir ihm die beiden Berichte zur Kenntnis unterbreitet
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Instanzen über Dr. Scherchen nur gute Auskunft erhalten habe.
Herr Generaldirektor Muri teilt mit, dass der Vertrag mit Dr.
Scherchen bereits unterzeichnet sei. Er werde seinerseits
Herrn Direktor Glogg über die Angelegenheit Bado nicht
orientieren. Er würde uns sofort Mitteilung machen, wenn ihm
irgendetwas Neues oder Belastendes im Falle Scherchen bekannt
würde. Herr Generaldirektor Muri bittet uns, ihm ebenfalls
zur Kenntnis zu bringen, wenn irgendwelche belastenden
Momente gegenüber Herrn Dr. Scherchen bekannt werden sollten.
Ich erkläre ihm, dass ich diesen Wunsch Herrn Bundesrat von
Steiger unterbreiten werde, damit gegebenenfalls der
Bundesanwaltschaft eine entsprechende Weisung erteilt werden könne.

19.7.44.
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